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EU-DSGVO

Kapitel 6 - Unabhangige Aufsichtsbehorden

Artikel 53 - Allgemeine Bedingungen fur die Mitglieder der Aufsichtsbehorde

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehérden im Wege eines
transparenten Verfahrens ernannt wird, und zwar

- vom Parlament,
- von der Regierung,
- vom Staatsoberhaupt oder

- von einer unabhangigen Stelle, die nach dem Recht des
Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird.

(2) Jedes Mitglied muss Uber die fur die Erfullung seiner Aufgaben und Ausltbung seiner Befugnisse
erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes
personenbezogener Daten verfligen.

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rucktritt oder verpflichtender
Versetzung in den Ruhestand gemall dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats.

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung begangen hat
oder die Voraussetzungen fur die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfullt.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 12 - Amtsverhaltnis
§ 13 - Rechte und Pflichten

Passende Erwagungsgriinde

121 - Unabhangigkeit der Aufsichtsbehdrde

« Artikel 52 DSGVO 1T DSGVO-Gesamtliste Artikel 54 DSGVO -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der Mandant
vertragsgemall ein nicht ausschlieBliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches und nicht
Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch datenschutz-maximum
bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel53?rev=1567268647 Gedruckt 12.12.2025 14:53


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel4/paragraph12
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel4/paragraph13
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr121
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel52
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel54

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 6 - Unabhängige Aufsichtsbehörden
	Artikel 53 - Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





